
 

aifinyo AG 

Berlin 

 

ISIN DE000A3EX2X7 / WKN A3EX2X 

 

Einladung zur Hauptversammlung 

 

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 

Mittwoch, den 10. September 2025, um 9:00 Uhr  

in den Räumen der  

Kultion Factory 
Westendstr. 123 F 

Besuchereingang tagsüber: 
Westendstr. 125G 

2. Stock 
80339 München 

 

stattfindenden  

ordentlichen Hauptversammlung 

ein. 

 

I. Tagesordnung 

 

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der aifinyo AG und des Berichts 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft für das 

Geschäftsjahr 2024 gemäß § 172 AktG gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt zu diesem Punkt der Tagesordnung 

keine Beschlussfassung. 

 

 

TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2024 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern 

des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 
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TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2024 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

 

 

TOP 4: Wahl Aufsichtsrat 

 

Die Amtszeit der bestehenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf dieser Hauptversamm-

lung. Aus diesem Grund sind die Aufsichtsratsmitglieder neu zu wählen.  

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft 

i.V.m. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mit-

gliedern zusammen. 

 

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor;  

 

Herrn Florian Renner, Rechtsanwalt, Gräfelfing 

Herrn Andreas Duden, Unternehmensberater, Barsbüttel 

Herrn Prof. Dr.-Ing. Roland Fassauer, Professor, Neue Mühle 

Herrn Christoph Hermann, Geschäftsführer der archimedes Leasing GmbH, Bad Ems 

 

sowie als Ersatzmitglied für alle vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder 

 

Herrn Bertram Köhler, Vorstand der DEWB AG (Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteili-
gungsgesellschaft AG), Jena  

 

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlas-
tung für das am 31.12.2029 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft entscheidet, zu wählen. 
 
Herr Florian Renner ist Mitglied folgender gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte bzw. vergleich-
barer in- und ausländischer Kontrollgremien: 
 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Teleservice AG, München 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Erlebnis Akademie AG, Bad Kötzting 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Darwin AG, München 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender VIRIDIS Green-Tech Investment AG, München 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender BENO Light Industrial GmbH & Co. KGaA, München 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender MS Technologie Group AG, München 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender eventa AG, Seeshaupt 
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Herr Prof. Dr.-Ing. Roland Fassauer, Herr Christoph Hermann und Herr Andreas Duden sind 
keine Mitglieder von gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und aus-
ländischer Kontrollgremien: 
 
 
TOP 5: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 

2020/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie über die entspre-

chende Änderung der Satzung 

 

Der Vorstand der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
30.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, um insgesamt bis zu 
2.024.335 EUR durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktio-
näre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann. Diese Ermächtigung wurde am 
20.10.2022 als Genehmigtes Kapital 2022/I in das Handelsregister eingetragen. Von dieser 
Ermächtigung wurde noch kein Gebrauch gemacht. 
 
Es soll vorgeschlagen werden, dieses Genehmigte Kapital aufzuheben und durch eine neue 
Ermächtigung zu ersetzen, damit der Vorstand bereits jetzt in vollem Umfang über die notwen-
digen Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügt und auch künftig die Eigenkapitalausstat-
tung der Gesellschaft den geschäftlichen Erfordernissen anpassen kann. 
 
Dabei soll sichergestellt werden, dass die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals, 
das in § 4 Abs. 6 der Satzung festgeschrieben ist, nur wirksam wird, wenn an dessen Stelle 
ein neues Genehmigtes Kapital tritt. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022/I 
Das Genehmigte Kapital in § 4 Abs. 6 der Satzung der aifinyo AG, das im Handelsregister als 
Genehmigtes Kapital 2022/I eingetragen ist, und zugleich die gesamte Regelung in § 4 Abs. 6 
der Satzung der Gesellschaft werden mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des nach-
folgend zu Buchstabe b) bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2025/I in das Handelsre-
gister der Gesellschaft aufgehoben.  

b) Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2025/I und Satzungsänderung 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.09.2030 das Grund-
kapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt 
2.024.335,00 Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I). Dabei ist den Aktionären ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem vom Vorstand bestimm-
ten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht).  
 
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt, das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, 
 

1. zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 
 

2. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien, 
für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, den Börsenkurs der bereits 
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börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht über-
schreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; auf die Grenze von 20 % des 
Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss 
in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
gegeben oder veräußert wurden. Auf die Begrenzung auf 20 % des Grundkapitals ist 
deshalb auch die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, wenn die Veräußerung 
auf Grund einer im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen 
Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss erfolgt; 

 
3. wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage(n) zum Zwecke des Erwerbs von Unter-

nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Ver-
mögensgegenständen erfolgt; 

 
4. soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sicherge-

stellt ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; 
 

5. soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibun-
gen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder 
ihren Konzerngesellschaften ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 
dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wand-
lungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; 
 

6. zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Ge-
schäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder an Mitarbeiter 
der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen. 

 
7. wenn die Kapitalerhöhung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2025/I festzulegen. Der 
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2025/I oder 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2025/I anzupassen. 

Die Regelung in § 4 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt vollständig neu gefasst: 

„6. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.09.2030 das 
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insge-
samt 2.024.335,00 Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I). Dabei ist den 
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem vom 
Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Ak-
tionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt, das gesetzliche Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen, 

1. zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 
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2. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, den Börsenkurs der bereits börsenno-
tierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung; auf die Grenze von 20 % des Grundkapitals 
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelba-
rer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert wurden. Auf die Begrenzung auf 20 % des Grundkapitals ist deshalb auch 
die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, wenn die Veräußerung aufgrund einer 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung 
zur Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss erfolgt; 
 

3. wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage(n) zum Zwecke des Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Ver-
mögensgegenständen erfolgt; 
 

4. soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sicherge-
stellt ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; 
 

5. soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibun-
gen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder 
ihren Konzerngesellschaften ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 
dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wand-
lungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; 
 

6. zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Ge-
schäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder an Mitarbeiter 
der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen. 
 

7. wenn die Kapitalerhöhung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2025/I festzule-
gen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 
2025/I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der Ausnutzung des Geneh-
migten Kapitals 2025/I anzupassen.“ 

c) Weisung an den Vorstand 
Um sicherzustellen, dass die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022/I nicht 
wirksam wird, ohne dass an seine Stelle das neue Genehmigte Kapital 2025/I tritt, wird der 
Vorstand angewiesen, die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2022/I mit der 
Maßgabe zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, dass die Aufhebung nur einge-
tragen wird, wenn gleichzeitig das neue Genehmigte Kapital 2025/I eingetragen wird. 
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TOP 6: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten 

(Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Arbeitnehmer der 

Gesellschaft bzw. verbundener Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 2025) über die 

Reduzierung des die Bedingten Kapitals 2020/I, über die Reduzierung des Bedingten 

Kapitals 2022/I, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025/I zur Bedienung des 

Aktienoptionsprogramms 2025 sowie über entsprechende Satzungsänderungen 

 

Motivierte Mitarbeiter sind eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Erfolg eines Unter-
nehmens. Mit Aktienoptionen (Bezugsrechten auf Aktien) kann für die Mitarbeiter unserer Ge-
sellschaft eine solche Motivation geschaffen werden. Sie erhalten einen Anreiz, den Aktienkurs 
der Gesellschaft - und damit den Wert des Unternehmens - zu steigern. Auch können wir so 
unseren Mitarbeitern attraktive Rahmenbedingungen bieten. Eine mittel- bis langfristige Ver-
gütungskomponente, wie sie die Gewährung von Aktienoptionen darstellt, dient daher sowohl 
der Anwerbung leistungsbereiter Mitarbeiter als auch der Bindung der Mitarbeiter an die Ge-
sellschaft. 
Darüber hinaus fordert das Aktiengesetz für die Vergütungsstruktur von Vorstandsmitgliedern 
eine Ausrichtung an der nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Die Gewährung von Aktien-
optionen gilt in diesem Zusammenhang als sinnvoller Vergütungsbestandteil. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat halten es daher für erforderlich, die Vergütung der Vorstandsmit-
glieder und der Mitarbeiter der Gesellschaft bzw. der verbundenen Unternehmen durch die 
Ausgabe von Aktienoptionen zu ergänzen. Deswegen soll ein neues Aktienoptionsprogramm, 
das „Aktienoptionsprogramm 2025“, eingeführt werden, wozu u.a. auch ein entsprechendes 
neues Bedingtes Kapital geschaffen werden muss. Somit besteht auch weiterhin die Möglich-
keit für die Vorstandsmitglieder sowie die Mitarbeiter der Gesellschaft und der verbundenen 
Unternehmen, Aktienoptionen zu erwerben. Dies ist nicht nur im Interesse der Berechtigten, 
sondern auch - wie oben erwähnt - im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft. 
 
Bereits in der Vergangenheit hatte die Gesellschaft Beschlüsse zur Ausgabe von Aktienoptio-
nen gefasst, u. a. am 29.06.2020 und am 30.05.2022. Das für die Bedienung dieser früheren 
Aktienoptionen geschaffene Bedingte Kapital 2020/I und 2022/I wird nicht mehr in voller Höhe 
benötigt, weil ausgegebene Aktienoptionen zum Teil nicht mehr ausgeübt werden können oder 
keine neuen Aktienoption mehr ausgegeben werden können. Es soll daher auf die Höhe her-
abgesetzt werden, welche noch notwendig ist, um ausgegebene und bisher nicht verfallene 
Aktienoptionen bedienen zu können. 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

 
1.  Teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I und 2022/1 und entspre-

chende Satzungsänderung 
 
a)  Das Bedingte Kapital 2020/I in Höhe von derzeit EUR 338.474,00 wird auf EUR 

196.571,00 herabgesetzt, sodass dadurch nur noch bis zu 196.571 neue, auf den Na-
men lautende Stammaktien (Stückaktien) ausgegeben werden können. 

 
b)  Das Bedingte Kapital 2022/I in Höhe von derzeit EUR 66.393,00 wird auf EUR 

27.740,00 herabgesetzt, sodass dadurch nur noch bis zu 27.740 neue, auf den Na-
men lautende Stammaktien (Stückaktien) ausgegeben werden können. 

 
c)  § 4 Abs. 7 und 9 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
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„(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 196.571,00 durch Ausgabe von bis 
zu 196.571 auf den Namen lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital 2020 dient ausschließlich der Erfül-
lung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversamm-
lung vom 29.06.2020 gemäß TOP 9 lit. a) gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhö-
hung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von 
ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe 
der Aktien erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der ordentlichen Hauptver-
sammlung vom 29.06.2020 gemäß TOP 9 lit. a) cc) als Ausübungspreis festgelegt wor-
den ist; § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Die neuen Aktien sind für jedes Geschäftsjahr 
gewinnberechtigt, für das die ordentliche Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Aus-
gabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der Vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand 
selbst betroffen ist, ist der Aufsichtsrat allein ermächtigt.“ 
 
 
„(9) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 27.740,00 durch Ausgabe von bis 
zu 27.740 auf den Namen lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital 2022 dient ausschließlich der Erfüllung 
von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung 
vom 30.05.2022 gemäß TOP 9 lit. a) gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem 
Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe der 
Aktien erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der ordentlichen Hauptversamm-
lung vom 30.05.2022 gemäß TOP 9 lit. a) cc) als Ausübungspreis festgelegt worden 
ist; § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Die neuen Aktien sind für jedes Geschäftsjahr 
gewinnberechtigt, für das die ordentliche Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Aus-
gabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der Vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand 
selbst betroffen ist, ist der Aufsichtsrat allein ermächtigt.“ 
 
 

2.  Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 9. September 2030 (einschließlich) mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zu 400.000 Bezugsrechte („Aktienoptionen“), die insgesamt zum Bezug 
von bis zu 400.000,00 auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft 
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils EUR 1,00 („aifinyo-Aktie“) 
berechtigen, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen („Aktienoptionsprogramm 2025“) 
auszugeben. Soweit Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgege-
ben werden, gilt diese Ermächtigung allein für den Aufsichtsrat. Ein Bezugsrecht der Aktionäre 
besteht nicht. 
 
a)  Für die Ausgabe der Aktienoptionen und deren Ausübung im Rahmen des Aktienopti-

onsprogramm 2025 gilt Folgendes:  
 
 

aa)  Kreis der Bezugsberechtigten und Aufteilung der Aktienoptionen 2025 
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Die insgesamt bis zu 400.000 Aktienoptionen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Bezugsbe-
rechtigten: 
 

(i)  Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder des Vorstands der aifinyo AG 
entfallen bis zu 240.000 Aktienoptionen 2025 

 
(ii) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie 
gegenwärtig und zukünftig verbundener Unternehmen der aifinyo AG entfallen bis zu 
160.000 Aktienoptionen 2025. 
 

Soweit Aktienoptionen aufgrund des Ausscheidens von Bezugsberechtigten aus der Gesell-
schaft bzw. verbundenen in- oder ausländischen Unternehmen der Gesellschaft innerhalb des 
Ermächtigungszeitraums kein Bezugsrecht mehr gewähren, darf eine entsprechende Anzahl 
von Aktienoptionen erneut ausgegeben werden. 
 
 
bb) Ausgabezeiträume (Erwerb der Aktienoptionen 2025), Ausgabetag 
 
Aktienoptionen 2025 können den Bezugsberechtigten einmalig oder in mehreren Tranchen bis 
zum 9.09.2030 zum Erwerb angeboten werden, außer jeweils im Zeitraum von vier Wochen 
vor Veröffentlichung eines Jahresabschlusses, Halbjahresfinanzberichts oder einer Quartals-
mitteilung oder Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für das jeweils vorangegangene Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft oder der vorläufigen Zahlen für ein Quartal- oder Halbjahr. „Aus-
gabetag“ ist der Tag, an dem die Gesellschaft an den jeweiligen Bezugsberechtigten das An-
gebot auf Gewährung von Optionen absendet, ungeachtet des Zeitpunkts der Annahme des 
Angebots. Das Angebot kann einen späteren Ausgabetag vorsehen. 
 
 
cc) Inhalt der Aktienoptionen 2025, Ausübungspreis, Erfüllung 
 
Für jede Aktienoption 2025, die ein Bezugsberechtigter ausübt, ist er/sie zum Bezug einer 
neuen auf den Namen lautenden Stückaktie der aifinyo AG gegen Zahlung des „Ausübungs-
preises“ berechtigt. Der Ausübungspreis entspricht 100 % des Verkehrswertes der Aktien der 
Gesellschaft. Der Verkehrswert ergibt sich aus dem Mittelwert der Schlusskurse für Aktie der 
Gesellschaft an allen deutschen Wertpapierbörsen jeweils während der letzten dreißig Bör-
senhandelstage vor dem Ausgabetag, mindestens jedoch EUR 1,00. § 9 Abs. 1 AktG bleibt 
unberührt. 
 
Sollten die Aktien der Gesellschaft nicht mehr an einer deutschen Wertpapierbörse gehandelt 
werden, ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bzw. - soweit Aktienoptionen von 
Mitgliedern des Vorstands betroffen sind - der Aufsichtsrat berechtigt, eine andere Berech-
nungsmodalität, als Ersatz festzulegen 
 
Die Aktienoptionen 2025 können aus dem neu zu schaffenden bedingten Kapital gemäß nach-
stehend lit. c, aus bestehendem oder zukünftigem genehmigtem Kapital oder eigenen Aktien 
bedient werden. Alternativ kann dem Bezugsberechtigten bei Optionsausübung nach Wahl der 
Gesellschaft auch ein Barausgleich gewährt werden. In diesem Fall ist dem Bezugsberechtig-
ten die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Mittelwert der Schlusspreise an al-
len deutschen Wertpapierbörsen für eine Aktie der aifinyo AG an den 10 Börsenhandelstagen 
vor Ausübung der jeweiligen Aktienoption 2025 zu zahlen. Sollte die Aktien der Gesellschaft 
nicht mehr an einer deutschen Wertpapierbörse gehandelt werden, ist der Vorstand mit 
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Zustimmung des Aufsichtsrats, bzw. - soweit Aktienoptionen von Mitgliedern des Vorstands 
betroffen sind - der Aufsichtsrat berechtigt, eine andere Berechnungsmodalität festzulegen. 
 
 
dd)  Laufzeit der Optionen 
 
Die im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2025 ausgegebenen Optionen können nur in-
nerhalb von sechs Jahren nach ihrer erstmaligen Ausübungsmöglichkeit ausgeübt werden. 
 
 
ee) Wartezeit bis zur erstmaligen Ausübung 
 
Der Bezugsberechtigte kann die Aktienoptionen 2025 ausüben, sobald mindestens vier Jahre 
seit dem Tag ihrer Ausgabe vergangen sind (Wartezeit i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG). 
 
 
ff)  Erfolgsziel(e) 
 
Die Ausübung der Aktienoptionen 2025 steht unter der Voraussetzung, dass der Kurs der ai-
finyo Aktie an allen deutschen Wertpapierbörsen seit dem Ausgabetag um mindestens 20 % 
gegenüber dem Ausübungspreis gestiegen ist, berechnet auf Basis des Mittelwerts der 
Schlusspreise an allen deutschen Wertpapierbörsen für eine Aktie der aifinyo AG an den 10 
Börsenhandelstagen vor dem jeweiligen Jahresende. Sollte die Aktien der Gesellschaft nicht 
mehr an einer deutschen Wertpapierbörse gehandelt werden, ist der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats, bzw. - soweit Aktienoptionen von Mitgliedern des Vorstands betroffen sind 
- der Aufsichtsrat berechtigt, eine andere Berechnungsmodalität festzulegen. 
 
 
gg) Ausübungszeiträume 
 
Zur Vermeidung von möglichen lnsiderverstößen dürfen Aktienoptionen auch nach Ablauf der 
Wartezeit und unbeschadet der Beachtung des Erfolgsziels jeweils im Zeitraum von 30 Kalen-
dertagen vor Bekanntgabe der Unternehmenszahlen, d.h. vor Veröffentlichung des Jahresab-
schlusses bzw. etwaiger Quartals- oder Zwischenfinanzberichte nicht ausgeübt werden. Im 
Übrigen sind die Einschränkungen zu beachten, die aus den allgemeinen Rechtsvorschriften, 
insbesondere dem Wertpapierhandelsgesetz und der Marktmissbrauchsverordnung, folgen. 
 
 
hh) Verfall der Optionen („Vesting Period“) 
 
Es sollen Regelungen zum Verfall von Bezugsrechten vorgesehen werden, insbesondere für 
den Fall, dass das Erfolgsziele nicht mehr erreicht werden kann. 
 
 
ii) Übertragbarkeit  
 
Die Aktienoptionen 2025 können – mit Ausnahme des Erbfalls – nicht übertragen, verpfändet 
oder sonst belastet werden. 
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jj)  Steuern 
 
Alle im Rahmen der Gewährung bzw. Ausübung der Aktienoptionen 2025 etwaig anfallenden 
Steuern, insbesondere Einkommensteuer (Lohnsteuer), Kirchensteuer und Solidaritätszu-
schlag, hat der Bezugsberechtigte selbst zu tragen. 
 
 
kk)  Weitere Ausgestaltung (Ermächtigung) 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten zur 
Ausgestaltung des Aktienoptionsplans 2025 zu bestimmen. Sofern der Vorstand selbst betrof-
fen ist, wird der Aufsichtsrat allein ermächtigt. 
 
Hierzu gehören insbesondere, ohne abschließend zu sein: 
 

• Festlegung der Anzahl der Aktienoptionen 2025, die einem einzelnen Bezugsberech-
tigten oder einer Gruppe von Bezugsberechtigten gewährt werden. 

• die Dividendenberechtigung der auszugebenden Aktien.  

• Bedingungen für eine Unverfallbarkeit der Aktienoptionen 2025 (z.B. bei einvernehmli-
cher Beendigung der Anstellung von Bezugsberechtigten). 

• Verpflichtung zur Ausübung der Optionen 

• Voraussetzungen und Bedingungen für weitere Verfallsgründe und Ausnahmen von 
Verfallsgründen. 

• Anpassungen des Umtauschverhältnisses im Falle von Kapitalmaßnahmen, Ver-
schmelzungen oder ähnlichen Transaktionen der Gesellschaft (Verwässerungs-
schutz). 

• Die Begrenzung der Verkaufsmöglichkeiten der jeweiligen Bezugsberechtigten, ein-
schließlich einer Pflicht zu einem koordinierten Verkauf.  
 

 
ll) Berichtspflicht des Vorstands 
 
Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Aktienoptionsplans 2025 und die den Bezugsbe-
rechtigten in diesem Rahmen gewährten Aktienoptionen 2025 für jedes Geschäftsjahr nach 
den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften jeweils im Anhang zum Jahresabschluss oder im 
Lagebericht berichten (§ 285 Nr. 9a HGB, § 314 Abs. 1 Nr. 6a HGB, § 160 Abs. 1 Nr. 5 AktG). 
 
 
b) Bedingtes Kapital 2025/I 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 400.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
400.000 auf den Namen lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2025/I). Das Bedingte Kapital 2025 dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, 
die aufgrund der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10.09.2025 gemäß 
TOP 6 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 
Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft 
Gebrauch machen. Die Ausgabe der Aktien erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der 
ordentlichen Hauptversammlung vom 10.09.2025 gemäß TOP 6 2. lit. a) cc) als Ausübungs-
preis festgelegt worden ist; § 9 Abs. 1 AktG bleibet unberührt. Die neuen Aktien sind für jedes 
Geschäftsjahr gewinnberechtigt, für das die ordentliche Hauptversammlung zum Zeitpunkt der 
Ausgabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der Vorstand 
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ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Ka-
pitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand selbst betroffen ist, 
wird der Aufsichtsrat allein ermächtigt. 
 
c) Änderung der Satzung 
 
In der Satzung wird folgender § 4 Abs. 10 neu eingefügt: 
 
„(10) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 400.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
400.000 auf den Namen lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2025/I). Das Bedingte Kapital 2025 dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, 
die aufgrund der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10.09.2025 gemäß 
TOP 6 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 
Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft 
Gebrauch machen. Die Ausgabe der Aktien erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der 
ordentlichen Hauptversammlung vom 10.09.2025 gemäß TOP 6 2. lit. a) cc) als Ausübungs-
preis festgelegt worden ist; § 9 Abs. 1 AktG bleibet unberührt. Die neuen Aktien sind für jedes 
Geschäftsjahr gewinnberechtigt, für das die ordentliche Hauptversammlung zum Zeitpunkt der 
Ausgabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der Vorstand 
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Ka-
pitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand selbst betroffen ist, 
wird der Aufsichtsrat allein ermächtigt.“ 
 
 
d) Ermächtigung zur Änderung der Fassung der Satzung 
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2025/I zu ändern. Entsprechendes gilt sofern 
und soweit das Bedingte Kapital 2025/I vor Ablauf der Laufzeit der Ermächtigung nicht für die 
Ausgabe von Aktienoptionen 2025 ausgenutzt wird sowie für den Fall der Nichtausnutzung 
des Bedingten Kapitals 2025/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung der Optionen. 

 
 

TOP 7: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wan-

delanleihen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts auf diese Options- 

oder Wandelanleihen, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie entspre-

chende Neufassung von § 4 Absatz 8 der Satzung der aifinyo AG 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
a) Aufhebung der Beschlüsse zu Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversammlung 

vom 29. Juli 2020 
 
Der Beschluss zu Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversammlung vom 29. Juni 2020 sowie 
die Regelungen in § 4 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft werden aufgehoben bzw. gelöscht.  
 
 
b) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelanleihen mit der Möglich-

keit des Ausschlusses des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelanlei-
hen 
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 9.09.2025 einmalig 
oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Options- und/oder Wandelan-
leihen (zusammen "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 
140.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbeschränkung auszugeben und den Inhabern bzw. 
Gläubigern von Optionsanleihen Optionsrechte oder -pflichten bzw. den Inhabern bzw. Gläu-
bigern von Wandelanleihen Wandlungsrechte oder -pflichten auf den Namen lautende Stück-
aktien der aifinyo AG mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 
1.400.000,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen dieser Schuldverschreibungen zu ge-
währen oder aufzuerlegen. 
 
Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den entspre-
chenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD Landes begeben wer-
den. Sie können auch durch ein nachgeordnetes Konzernunternehmen der aifinyo AG ausge-
geben werden; für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
für die aifinyo AG die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inha-
bern bzw. Gläubigern Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten für auf den Namen lau-
tende Stückaktien der aifinyo AG zu gewähren. Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare 
Bezug der Schuldverschreibungen ermöglicht wird, wird den Aktionären das gesetzliche Be-
zugsrecht in der Weise eingeräumt, dass die Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut 
oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden die Schuldverschreibungen von einem nach-
geordneten Konzernunternehmen ausgegeben, hat die aifinyo AG die Gewährung des gesetz-
lichen Bezugsrechts für die Aktionäre der aifinyo AG nach Maßgabe des vorstehenden Satzes 
sicherzustellen. 
 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich 
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuneh-
men und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit Inha-
bern von bereits zuvor ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten ein 
Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Op-
tions- oder Wandlungsrechte oder bei Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht als Aktio-
när zustehen würde. 
 
Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. Im Falle der Aus-
gabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Options-
scheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 
Optionsbedingungen zum Bezug von auf den Namen lautenden Stückaktien der aifinyo AG 
berechtigen oder verpflichten. Für auf Euro lautende, durch die aifinyo AG begebene Options-
anleihen können die Optionsbedingungen vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Über-
tragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt wer-
den kann. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu 
beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht überstei-
gen. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruch-
teile nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzah-
lung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können. 
 
Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten bei auf den Inhaber lautenden Schuldver-
schreibungen die Inhaber, ansonsten die Gläubiger der Teilschuldverschreibungen, das 
Recht, ihre Teilschuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand festgelegten Wandelanlei-
hebedingungen in auf den Namen lautende Stückaktien der aifinyo AG zu wandeln. Das 
Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages oder des unter dem Nenn-
betrag liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 
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Wandlungspreis für eine auf den Namen lautende Stückaktie der aifinyo AG und kann auf eine 
volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner können eine in bar zu leistende Zuzahlung und 
die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt wer-
den. Die Anleihebedingungen können ein variables Wandlungsverhältnis und eine Bestim-
mung des Wandlungspreises (vorbehaltlich des nachfolgend bestimmten Mindestpreises) in-
nerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit von dem aus dem letzten Konzern-
abschluss der Gesellschaft zu errechnenden Nettobuchwert je Aktie der Gesellschaft, vorse-
hen. Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Stückaktie der aifinyo 
AG muss – mit oder ohne Einräumung eines Bezugsrechts – mit Ausnahme der Fälle, in denen 
eine Options- oder Wandlungspflicht oder ein Aktienlieferungsrecht vorgesehen ist, mindes-
tens 80 % des aus dem letzten Konzernabschluss der Gesellschaft zu errechnenden Netto-
buchwerts betragen. § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 
 
Bei mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen 
kann der Options- bzw. Wandlungspreis unbeschadet des § 9 Absatz 1 AktG aufgrund einer 
Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Bedingungen der Schuldver-
schreibungen dann ermäßigt werden, wenn die aifinyo AG während der Options- oder Wand-
lungsfrist durch (i) eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht, 
oder (ii) unter Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grund-
kapital erhöht oder eigene Aktien veräußert, oder (iii) unter Einräumung eines ausschließlichen 
Bezugsrechts an ihre Aktionäre weitere Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
recht oder -pflicht begibt oder garantiert, und in den Fällen (i) bis (iii) den Inhabern schon be-
stehender Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt 
wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung 
der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Die Ermäßigung des Options- bzw. 
Wandlungspreises kann auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des Options- bzw. Wand-
lungsrechts oder bei der Erfüllung einer Options- oder Wandlungspflicht bewirkt werden. Die 
Bedingungen der Schuldverschreibung, die mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflich-
ten verbunden sind, können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer 
Maßnahmen bzw. Ereignisse, die mit einer wirtschaftlichen Verwässerung des Wertes der Op-
tions- oder Wandlungsrechte oder -pflichten verbunden sind (z. B. Kontrollerlangung durch 
Dritte, Dividendenzahlungen) eine Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. Opti-
ons- oder Wandlungspflichten vorsehen. § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 
 
Die Anleihebedingungen können das Recht der aifinyo AG vorsehen, im Falle der Wandlung 
bzw. Optionsausübung nicht neue Stückaktien zu gewähren, sondern einen Geldbetrag zu 
zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem aus dem letzten Konzern-
abschluss der Gesellschaft zu errechnenden Nettobuchwert je Aktie entspricht. Die Anleihebe-
dingungen können auch vorsehen, dass die Schuldverschreibung, die mit Options- oder 
Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden ist, nach Wahl der aifinyo AG statt in neue Aktien 
aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der aifinyo AG oder einer anderen Ge-
sellschaft gewandelt werden kann bzw. das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt 
bzw. bei Optionspflicht mit Lieferung solcher Aktien bedient werden kann. Die Anleihebedin-
gungen können auch eine Wandlungspflicht bzw. Optionspflicht zum Ende der Laufzeit (oder 
zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der aifinyo AG vorsehen, bei Endfälligkeit der 
Schuldverschreibung, die mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden ist 
(dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung), den Inhabern bzw. Gläubigern ganz 
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der aifinyo AG zu 
gewähren (Aktienlieferungsrecht). In diesen Fällen kann der Options- bzw. Wandlungspreis 
nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen entweder mindestens den oben genannten 
Mindestpreis betragen oder dem aus dem letzten Konzernabschluss der Gesellschaft zu er-
rechnenden Nettobuchwert je Aktie vor dem Tag der Endfälligkeit bzw. dem anderen 



 14 | 24 

festgelegten Zeitpunkt entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben 
genannten Mindestpreises (80 %) liegt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei Wand-
lung bzw. Optionsausübung auszugebenden Stückaktien der aifinyo AG darf den Nennbetrag 
der Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen. § 9 Absatz 1 in Verbindung mit § 199 
Absatz 2 AktG sind zu beachten. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, 
Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- bzw. Wandlungszeit-
raum sowie im vorgenannten Rahmen den Wandlungs- und Optionspreis zu bestimmen bzw. 
im Einvernehmen mit den Organen des die Options- bzw. Wandelanleihe begebenden Kon-
zernunternehmens der aifinyo AG festzulegen. 
 
 
c) Bedingtes Kapital 2025/II 
 
Das Grundkapital wird um bis zu EUR 1.400.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.400.000 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/II). Die 
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien bei 
Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten (bzw. bei Erfüllung entsprechender Options-
/Wandlungspflichten) bzw. bei Ausübung eines Wahlrechts der aifinyo AG, ganz oderteilweise 
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der aifinyo AG zu gewähren, an die 
Inhaber von Wandel- oder Optionsanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 10.09.2020 bis zum 9.09.2030 von der aifinyo AG oder einem nach-
geordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. 
 
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die 
mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten ausgestattet sind, gemäß dem Ermächti-
gungsbeschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2025 und nur insoweit durchzuführen, wie 
von Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung bzw. Opti-
onsausübung verpflichtete Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Wand-
lung/Optionsausübung erfüllen bzw. soweit die aifinyo AG ein Wahlrecht ausübt, ganz oder 
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der aifinyo AG zu gewäh-
ren und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen 
Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zuläs-
sig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien 
hiervon und auch abweichend von § 60 Absatz 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes 
Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
 
 
d) Satzungsänderung 
 
§ 4 Absatz 8 der Satzung wird neu gefasst: 
 

„(8) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.400.000,00, eingeteilt in bis zu Stück 
1.400.000 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2025/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 
bzw. Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur 
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Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, die von 
der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft 
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 
10.09.2025 bis zum 9.09.2030 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- 
bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung/Optionsaus-
übung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen 
bzw. soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit jeweils 
nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen Gesell-
schaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 
nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zuläs-
sig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer 
Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Absatz 2 AktG, auch für ein bereits 
abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitaler-
höhung festzusetzen.“ 

 
 
e) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Absätze 1, 8 des § 4 der Satzung entspre-
chend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in 
Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung be-
treffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 
Schuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nicht-
ausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten. 

 
 

TOP 8: Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftszweck 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor den Geschäftszweck der Gesellschaft zu ändern und 
die Verwaltung eigenen Vermögens zu konkretisieren.  
  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: § 2 Abs. 1 der Satzung der 

Gesellschaft erhält folgende neue Fassung: 

 

„(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von 
Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland - insbesondere im Bereich der al-
ternativen Finanzierung für Selbstständige und mittelständische Unternehmen, von 
Payment Dienstleistern und Kreditinstituten -, die Erbringung von IT-Dienstleistungen 
sowie die Verwaltung eigenen Vermögens (u.a. das Investment in Aktien, Anleihen, 
Edelmetalle, Immobilien und Kryptoanlagen); die Beratung von Unternehmen im In- 
und Ausland sowie die sonstige Übernahme von betriebswirtschaftlichen Handlungen 
für Unternehmen im In- und Ausland.“ 
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II. Bericht an die Hauptversammlung 

 

Berichte des Vorstandes an die Hauptversammlung 

zu Tagesordnungspunkt 5 (Genehmigtes Kapital 2025/I) 

Der Vorstand hat den nachfolgenden schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung zu Ta-
gesordnungspunkt 5 (Genehmigtes Kapital 2052/I) gemäß § 203 Abs. 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG erstattet. 

Vorstand und Aufsichtsrat der aifinyo AG schlagen der Hauptversammlung am 10.09.2025 die 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals vor. Die derzeitige Ermächtigung wurde noch 
nicht ausgenutzt. Um der Gesellschaft weiterhin vollumfängliche kursschonende Möglichkei-
ten zu eröffnen, auf Marktgegebenheiten zu reagieren und um sowohl Bar- als auch Sachka-
pitalerhöhungen zu ermöglichen, soll die Verwaltung der Gesellschaft ermächtigt werden, das 
Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende Stück-
aktien bestmöglich zu erhöhen.  

Insgesamt soll das Grundkapital um bis zu EUR 2.024.335,00 einmalig oder mehrmalig gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stück-
aktien erhöht werden können. Die Ermächtigung soll auf die längste gesetzlich zulässige Frist 
von fünf Jahren erteilt werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien 
aus dem genehmigten Kapital soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig auf Fi-
nanzierungserfordernisse reagieren zu können. Durch die Ermächtigung des Vorstands, das 
Grundkapital im Rahmen des Beschlussvorschlags ohne weiteren Hauptversammlungsbe-
schluss zu erhöhen, soll der Vorstand außerdem in die Lage versetzt werden, ohne Beanspru-
chung der Kapitalmärkte Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unterneh-
men von Dritten gegen Ausgabe von Aktien zu erwerben oder sich mit diesen zusammenzu-
schließen.  

Bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht 
auf die neuen Aktien.  

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats unter bestimmten Voraussetzungen auszuschließen. Der Vorstand erstattet 
daher diesen Bericht gemäß § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG über die Gründe 
für den Ausschluss des Bezugsrechts.  

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 

Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge soll die 
Abwicklung der Aktienausgabe mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleich-
tern. Spitzenbeträge können sich aus der Höhe des vom Vorstand im Rahmen der Ermächti-
gung festzulegenden Emissionsvolumens und dem Bezugsverhältnis ergeben, wenn nicht alle 
neu auszugebenden Aktien gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, so z. B. 
wenn Aktionären aufgrund ihres Aktienbesitzes nicht ausschließlich volle Aktienstückzahlen 
zum Bezug zugeteilt werden können. Die Spitzenbeträge und deren Wert je Aktionär sind in 
der Regel gering. Der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsaus-
schluss für Spitzenbeträge ist erheblich höher. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzen-
beträge dient daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Aktienaus-
gabe. Die als sog. freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre dann ausgeschlossenen Ak-
tien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist 
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aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den 
Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber 
den Aktionären für angemessen. 

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG  

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats außerdem ausgeschlos-
sen werden können, wenn die Aktien nach § 203 Abs. 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem 
Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und wenn 
der auf die ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag die in § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG festgelegte Grenze von 20 % des Grundkapitals nicht übersteigt. Es wird damit 
von der vom Gesetzgeber in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG eröffneten Möglichkeit des erleichterten 
Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung setzt die Gesellschaft in die 
Lage, auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu decken und auf diese Weise sich ergebende 
Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht 
ein sehr schnelles Agieren und eine Platzierung nahe am Börsenkurs, das heißt ohne den bei 
Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermäch-
tigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausübung darf diese Kapitalerhöhung 20 % des bestehenden 
Grundkapitals übersteigen. Auf diese 20 % sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Be-
zugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Mit dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der Ak-
tionäre nach Verwässerungsschutz für ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. Jeder Aktionär 
kann zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingun-
gen am Markt erwerben, da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs ausgegeben werden. Es 
wird daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 
Abs. 3 S. 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen ge-
wahrt werden. 

Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen 

Der Vorstand soll überdies ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht bei Sachkapitalerhöhungen auszuschließen. Hiermit soll der Vorstand in die Lage ver-
setzt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Fällen Unternehmen, Unter-
nehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. Sachwerte gegen Überlassung von 
Aktien der Gesellschaft, auch im Wege des Unternehmenszusammenschlusses, erwerben zu 
können. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internati-
onalen Märkten rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Ge-
legenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen bzw. von 
Sachwerten an Unternehmen oder zum Zusammenschluss mit Unternehmen reagieren zu 
können. Nicht selten ergibt sich aus Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht 
Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Um den Erwerb auch in diesen Fällen durchführen zu 
können, muss die Gesellschaft erforderlichenfalls die Möglichkeit haben, kurzfristig ihr Kapital 
unter Bezugsrechtsausschluss gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Der Ausgabebetrag für die 
Aktien wird dabei vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter angemessener Be-
rücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre festgelegt. Die kurzfristige 
Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Ka-
pitalerhöhung kommt hierfür meist nicht in Betracht, da zum einen mit der Einberufung und 
Abhaltung der Hauptversammlung hohe Kosten verbunden sind, zum anderen aufgrund der 
bestehenden Einberufungsfristen eine kurzfristige Befassung der Hauptversammlung und Um-
setzung eines Beschlusses nicht möglich wäre. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durch-
führung das Kapital mit Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen gegenwärtig 
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nicht. Durch die Höhe des vorgeschlagenen neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 50 % 
des bestehenden Grundkapitals soll sichergestellt werden, dass auch größere Akquisitionen, 
sei es gegen Barleistung, sei es gegen Aktien oder eine Kombination von Barleistung und 
Aktien, finanziert werden können. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. von Sachwerten konkretisie-
ren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er vom genehmigten Kapital Gebrauch machen 
soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen bzw. von Sachwerten gegen Gewährung von Aktien der Ge-
sellschaft im wohlverstandenen Interesse derselben liegt. Er wird hierbei auch prüfen, ob das 
konkrete Vorhaben in Übereinstimmung mit dem satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand 
steht und ob die konkreten Tatsachen von der abstrakten Umschreibung des Vorhabens im 
Ermächtigungsbeschluss gedeckt sind. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird 
auch der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung zum Bezugsrechtsausschluss erteilen. 
Bei der Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vorstand darauf achten, dass die Interes-
sen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung 
des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der Gesell-
schaft orientieren und ferner sicherstellen, dass der Wert der zu erwerbenden Unternehmen, 
Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. der Sachwerte in einem ange-
messenen Verhältnis zu dem Wert der hierfür als Gegenleistung gewährten Aktien steht. 

Mittelbares Bezugsrecht 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht aus-
zuschließen, soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien mit der 
Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese ohne Aus-
schluss des Bezugsrechts insoweit bezugsberechtigt wären. Dabei handelt es sich zwar der 
Sache nach um einen Ausschluss des Bezugsrechts; es wird jedoch sichergestellt, dass die 
Aktionäre - wie bei Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG - 
Aktien zeichnen können und damit nicht schlechter stehen wie bei Einräumung eines mittel-
baren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG. Die Gesellschaft wird insbesondere prüfen, ob 
es einen hinreichenden sachlichen Grund für die Einschaltung eines Zeichners gibt, der nicht 
die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllt, d. h. nicht Kreditinstitut oder ein nach § 53 
Abs. 1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätiges Unternehmen ist. Die Gesellschaft 
wird ferner sämtliche zumutbaren Anstrengungen im Hinblick auf das Zuteilungsverfahren un-
ternehmen, um die mittelbare Bezugsmöglichkeit der Aktionäre sicherzustellen. Die Gesell-
schaft erhält hierdurch die Möglichkeit, die Kapitalerhöhung gegebenenfalls auch ohne die 
Einschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 
1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmens in voller Höhe ge-
gebenenfalls in anderen Märkten sowie kostengünstiger zu platzieren. 

Bezugsrechtsausschluss bei Wandlungs- und Optionsrechten 

Ferner soll der Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder Gläubigern 
von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder Op-
tionspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft ausgegeben worden sind, 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- und/oder Opti-
onspflichten zustände. Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen sind zur Erleichterung 
der Platzierbarkeit am Kapitalmarkt regelmäßig mit einem Verwässerungsschutz versehen. 
Als Verwässerungsschutz üblich ist ein Geldausgleich oder wahlweise die Ermäßigung des 
Wandlungs- bzw. Optionspreises bzw. eine Anpassung des Umtauschverhältnisses. Daneben 
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sehen Wandel- und Optionsschuldverschreibungsbedingungen üblicherweise vor, dass insbe-
sondere im Fall einer Kapitalerhöhung unter Einräumung eines Bezugsrechts für die Aktionäre 
den Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern von 
Wandlungs- oder Optionspflichten anstelle eines Verwässerungsschutzes durch die vorge-
nannten Mechanismen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch 
den Aktionären zusteht. Sie werden, wenn der Vorstand von dieser Möglichkeit Gebrauch 
macht, so gestellt, als ob sie ihr Wandlungs- oder Optionsrecht bereits ausgeübt bzw. ihre 
Wandlungs- oder Optionspflicht bereits erfüllt hätten. Dies hat den Vorteil, dass die Gesell-
schaft – im Gegensatz zu einem Verwässerungsschutz durch Ermäßigung des Wandlungs- 
oder Optionspreises bzw. durch eine Anpassung des Umtauschverhältnisses – einen höheren 
Ausgabebetrag für die bei der Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien erzie-
len kann und dafür auch keinen Geldausgleich leisten muss. Um dies zu erreichen, ist insoweit 
ein Bezugsrechtsausschluss erforderlich.  

Bezugsrechtsauschluss bei der Ausgabe an den Vorstand und Mitarbeitern der Gesellschaft 

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, 
an Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder an Mitarbeiter 
der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen auszuschließen. Auf diese Weise soll 
Handhabe geschaffen werden, damit die Gesellschaft aktienbasierte Vergütungselemente in-
stallieren kann, um eine Incentivierung der möglichen Begünstigten unter Orientierung am Un-
ternehmenserfolg, wie er sich im Börsenkurs abbildet, zu erreichen. Die Gesellschaft soll in 
der Lage sein, die Beteiligung der möglichen Begünstigten am Unternehmen durch die Ge-
währung von Aktien zu fördern. Die Gewährung von Aktien dient der Integration der möglichen 
Begünstigten, erhöht die Bereitschaft zur Übernahme von (Mit-) Verantwortung und die Bin-
dung an die Gesellschaft. Die Gewährung von Aktien an die möglichen Begünstigten liegt da-
mit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Sie ist vom Gesetzgeber gewünscht und 
wird vom Gesetz in mehrfacher Weise erleichtert. In den Kreis der möglichen Begünstigten 
sollen nach der vorgeschlagenen Ermächtigung auch Geschäftsführer und Mitarbeiter von mit 
der Gesellschaft verbundenen Unternehmen einbezogen sein. Die Gesellschaft soll insbeson-
dere auch in der Lage sein, variable Vergütungsbestandteile mit langfristiger Anreizwirkung 
für bestimmte oder alle Mitarbeitergruppen des Konzerns zu schaffen. Es handelt sich also um 
ein Instrument, das im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre eine größere wirtschaftli-
che Mitverantwortung herbeiführen kann. 

Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht auszuschließen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse 
der Gesellschaft liegt. Der Vorstand soll somit die Möglichkeit erhalten, für nicht vorhersehbare 
Fälle das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall 
sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird es nur dann tun, wenn es nach Ein-
schätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im wohlverstandenen Interesse der Gesell-
schaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Im Einzelfall sind Fallgruppen denkbar, bei denen das 
Interesse der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen das Interesse der 
Aktionäre am Verwässerungsschutz deutlich überwiegt. 
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Berichte des Vorstandes an die Hauptversammlung 

zu Tagesordnungspunkt 6 (Bedingtes Kapital 2025/I) 

Vorstand und Aufsichtsrat bitten die Aktionäre der Gesellschaft unter Tagesordnungspunkt 6 
um die Ermächtigung zur Implementierung eines neuen Aktienoptionsprogrammes 2025. Der 
Gesellschaft soll auf diese Weise – entsprechend verbreiteter Praxis bei Aktiengesellschaften 
in Deutschland – ermöglicht werden, die aktienrechtlichen Voraussetzungen für die Gewäh-
rung von variablen Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung für das Manage-
ment der aifinyo AG und die gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitnehmer der Gesellschaft 
und ihrer Tochtergesellschaften zu schaffen, die auf eine Steigerung des nachhaltigen Unter-
nehmenswertes im Einklang mit den Rahmenbedingungen des Aktiengesetzes gerichtet sind. 
Das Aktienoptionsprogramm 2025 ist auf die Ausgabe von maximal 400.000 Optionen (eine 
Option berechtigt zum Bezug einer Aktie) an derzeitige und zukünftige Mitglieder des Vor-
stands und Mitarbeiter der aifinyo AG sowie an gegenwärtige und zukünftige Arbeitnehmer der 
Gesellschaft sowie gegenwärtiger oder zukünftig verbundener Unternehmen i.S.d. § 15 ff. 
AktG (gemeinsam „Bezugsberechtigte“) beschränkt. Das Volumen beträgt zusammen mit dem 
Aktienoptionsprogramm 2020 und 2022 somit 20 % des bei Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals. Um der Gesellschaft größtmögliche Flexibilität zu bieten, können die Aktienop-
tionen 2025 aus dem neu zu schaffenden bedingten Kapital, aus bestehendem oder zukünfti-
gem genehmigtem Kapital oder eigenen Aktien bedient werden. Alternativ kann dem Bezugs-
berechtigten bei Optionsausübung nach Wahl der Gesellschaft auch ein Barausgleich gewährt 
werden. Vorstand und Aufsichtsrat verfolgen mit dem Aktienoptionsprogramm das Ziel, durch 
eine teilweise aktienbasierte Vergütung des Managements sowie der Arbeitnehmer der Ge-
sellschaft sowie gegenwärtiger oder zukünftig verbundener Unternehmen, diese Personen 
stärker am Unternehmenserfolg zu beteiligen und deren Identifizierung mit dem Unternehmen 
zu fördern. Dies trägt auch zu einer Wertsteigerung des Unternehmens und damit auch der 
Beteiligung der Aktionäre bei und liegt somit im Interesse aller Beteiligten. 

 

 

Berichte des Vorstandes an die Hauptversammlung 

zu Tagesordnungspunkt 7 (Bedingtes Kapital 2025/II) 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen im Gesamtnenn-
betrag von bis zu EUR 140.000.000,00 sowie zur Schaffung des bedingten Kapitals von bis zu 
EUR 1.400.000,00 soll die nachfolgend noch näher erläuterten Möglichkeiten der aifinyo AG 
zur Finanzierung ihrer Aktivitäten erweitern und dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats – insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen – den Weg zu einer im 
Interesse der aifinyo AG liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen. 

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen 
zu, die mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden sind (§ 221 Absatz 4 in 
Verbindung mit § 186 Absatz 1 AktG). Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug der 
Schuldverschreibungen ermöglicht wird, kann der Vorstand von der Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, Schuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinstituten mit 
der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ih-
rem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i. S. von § 186 Absatz 5 AktG). Die 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnut-
zung der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung des 
Bezugsrechts der Aktionäre. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten 
der Inhaber oder Gläubiger von bereits ausgegebenen Wandlungsrechten und Optionsrechten 
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oder -pflichten hat den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits ausge-
gebenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder -pflichten nicht ermäßigt zu werden braucht 
und dadurch insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Beide Fälle des Bezugs-
rechtsausschlusses liegen daher im Interesse der aifinyo AG und ihrer Aktionäre. Der jeweils 
festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Stückaktie der aifinyo AG und damit 
der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss – mit oder ohne Einräumung eines Bezugs-
rechts – mit Ausnahme der Fälle einer Options- oder Wandlungspflicht oder eines Aktienliefe-
rungsrechts jeweils mindestens 80 % des aus dem letzten Konzernabschluss der Gesellschaft 
zu errechnenden Nettobuchwerts je Aktie entsprechen. In den Fällen der Options- oder Wand-
lungspflicht oder eines Aktienlieferungsrechts kann der Options- oder Wandlungspreis nach 
näherer Maßgabe der Anleihebedingungen entweder mindestens den oben genannten Min-
destpreis betragen oder dem aus dem letzten Konzernabschluss der Gesellschaft zu errech-
nenden Nettobuchwert je Aktie vor dem Tag der Endfälligkeit bzw. dem anderen festgelegten 
Zeitpunkt entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten 
Mindestpreises (80 %) liegt. Durch die Möglichkeit eines Zuschlags (der sich nach der Laufzeit 
der Options- bzw. Wandelanleihe erhöhen kann) wird die Voraussetzung dafür geschaffen, 
dass die Bedingungen der Wandel- bzw. Optionsanleihen den jeweiligen Kapitalmarktverhält-
nissen im Zeitpunkt ihrer Ausgabe Rechnung tragen können. 

 

 

III. Weitere Angaben und Hinweise 

 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts  

zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig 

angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse  

 

aifinyo AG 

c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 

bis spätestens 

 

3. September 2025, 24:00 Uhr 

 

in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zugehen. 

 

Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre 

können daher auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung weiterhin frei über ihre 

Aktien verfügen. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach 

dem Ende des vorstehend genannten Anmeldeschlusstages zugehen, werden erst mit 

Wirkung nach dem Tag der Hauptversammlung verarbeitet und berücksichtigt (Umschreibe-
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stopp). Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist daher bereits der am Ende des 03. 

September 2025 im Aktienregister eingetragene Bestand (technisch maßgeblicher 

Bestandsstichtag oder Technical Record Date). 

 

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter 

entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch z.B. einen In-

termediär, einen Stimmrechtsberater oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. 

Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Eintragung im Aktienregister erforderlich. 

Vollmachten, die nicht nach Maßgabe des § 135 AktG an einen Intermediär, eine Aktionärs-

vereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere nach Maßgabe des § 135 Abs. 8 

AktG gleichgestellte Person erteilt werden, bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

Ein Formular zur Vollmachtserteilung wird den Aktionären mit der Eintrittskarte übersendet und 

steht den Aktionären unter der Internetadresse https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptver-

sammlung-2025/ zum Download zur Verfügung. 

Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen 

oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater) bevoll-

mächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 Abs. 1 Satz 2 AktG). 

Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den vor-

genannten Personen oder Vereinigungen abzustimmen. 

Die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf gegenüber der Gesellschaft und der Nachweis 

einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und können der Gesellschaft bis zum 

9. September 2025, 24:00 Uhr (Eingang maßgeblich) an folgende Adresse übermittelt wer-

den: 

aifinyo AG 

c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 

 

Auch am Tag der Hauptversammlung können bis zu dem vom Versammlungsleiter festgeleg-

ten Zeitpunkt Vollmachten erteilt oder widerrufen werden und der Nachweis hierüber gegen-

über der Gesellschaft an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht wer-

den. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß 

§ 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
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Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu 

lassen. Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Eintragung im Aktienregister 

erforderlich. 

Diese Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließ-

lich weisungsgebunden aus und sind ohne konkrete Weisung des Aktionärs nicht zur Stimm-

rechtsausübung befugt. Ebenso wenig nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter Aufträge zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe-

schlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter wird den 

Aktionären mit der Eintrittskarte übersendet und steht den Aktionären unter der Internet-

adresse https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/ zum Download zur 

Verfügung. 

Die Vollmachten und Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, 

die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden, sind aus or-

ganisatorischen Gründen spätestens bis zum 9. September 2025, 24:00 Uhr (Eingang), in 

Textform (§ 126b BGB) an folgende Adresse zu übermitteln: 

aifinyo AG 

c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 

 

Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem vom Versammlungs-

leiter festgelegten Zeitpunkt an der Ein- und Ausgangskontrolle Vollmachten und Weisungen 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, ändern oder widerrufen. 

 

3. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteili-

gen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Ta-

gesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-

gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit quali-

fizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der 

Gesellschaft bis zum Ablauf des 16. August 2025, 24:00 Uhr, zugegangen sein. 
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Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Adresse: 

aifinyo AG 

Der Vorstand 

Friedrichstraße 94 

10117 Berlin 

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 

der Hauptversammlung über den Antrag halten. 

 

4. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG nebst Begründung und Wahlvorschläge im Sinne des 

§ 127 AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Stellung-

nahme der Verwaltung unter der Internetadresse https://www.aifinyo.de/unternehmen/haupt-

versammlung-2025/ 

zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 26. August 

2025, 24:00 Uhr, unter der Adresse 

aifinyo AG 

Der Vorstand 

Friedrichstraße 94 

10117 Berlin 

 

zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Eventuelle 

Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröf-

fentlicht. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 

 

5. Informationen zum Datenschutz 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://www.aifinyo.de/datenschutz/ 

 

Berlin, im August 2025 

 

aifinyo AG 

Der Vorstand 


